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Umsetzung Zeitwohnungsgesetz im Kanton Zürich_ Kreisschreiben 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am1. Januar 2O10 trat das Bundesgesetz über Zweitwohnungen vom 2O.März 2015 
(Zweitwohnungsgesetz„ZWG; SR7O2)in Kraft. Mit ihm wird der iO der Abstimmung vom 
11. März 2O12 angenommene Verfassungsartikel über die Zweitwohnungen A\rt.75bBV) 
umgesetzt. Mit Schreiben vom 27. Mai 2O15 hat der Bund die Kantone angewiesen, eine 
Aufsichtsbehörde über den Vollzug des ZVVG zu bestimmen. Die Weisung stützt sich auf 
Art. 15 ZWG. Sie gilt auch für Kantone, in denen keine Gemeinde einen Zweitwohnungsan-
teil von über 2O96aufweist. 

|rn Kanton Zürich wurde die Aufsicht über das Zweitwohnungswesen mit Änderung dm[ 
Verordnung über die Organisation des Regierungsrates undderkontona|eDVemvaltuDg 
(VOG RR) der Baudirektion zugewiesen. Diese Änderung trat a0n1. Juli 2O18iO Kraft. Das 
Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich (ARE) ist mit dem Monitoring der Zweitwoh-
nungsentwicklung in den Gemeinden betraut worden. Der Vollzug des ZVVG obliegt jedoch 
den Gemeinden. 

Das kantonale K8onitohng der Zweitwohnungsanteile stellt eine Obersicht der Entwicklung 
im Zweitwohnungswesen sicher. Dies entbindet die Gemeinden aber nicht davon, die Ent-
wicklungen auf ihrem Gemeindegebiet ebenfalls zu verfolgen. Durch das kantonale Monito-
ring soll erreicht werden, dass keine Zürcher Gemeinde unvorbereitet auf der Liste des 
Bundes erscheint, weiche die Gemeinden mit Zweitwohnungsanteilen von über 20% auf-
führt. Hierzu wurde eine'Reaktionsschwelle von 18% definiert, ab der die Baudirektion die 
betreffende(n) Gemeinde(n) auf Handlungsbedarf hinweist. Gemäss Gebäude- und Woh-
nungsregister befindet sich derzeit keine Zürcher Gemeinde über dieser Schwelle. Die 
höchsten Zweitwohnungsanteile liegen bei rund 1596.  

Sollte zukünftig in einer Zürcher Gemeinde der Zweitwohnungsanteil über 18% steigen, 
würde sie durch die Geschäftsstelle für das Gebäude- und Wohnungsregister des Kantons 
Zürich (GVVR-ZH), weiche irnARE angesiedelt ist, rechtzeitig kontaktiert. Daraufhin würden 
die statistischen Grundlagen mit der Gemeinde abgeglichen und das weitere Vorgehen mit 
ihr abgestimmt. 
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' 	 Mit dieser Massnahme hn Rahmen der Aufsicht kann den Anforderungen des Bundes hn 
Kanton Zürich ohne grösseren administrativen Aufwand genüge  getan werden. 

Bei Fragen steht Ihnen Michael Landolt(TeiO432593877)hn ARE gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
^ 

^ 

Markus Kägi 

Kopie an 
- 	Notarlatsinspektorat Kanton Zürich 
- 	Statistisches Amt Kanton Zürich 
- 	Bundesamt für Raumentwicklung, Fachbereich Siedlung und Landschaft 
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